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NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
07. SITZUNG DES STADTRATES 

 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, 23.04.2026 
Beginn: 19:18 Uhr 
Ende: 20:12 Uhr 
Ort: im großen Sitzungssaal des Rathauses 

 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Erster Bürgermeister 

Stamm, Thomas    

Mitglieder des Stadtrates 

Adam, Helmut    
Bernstein, Tobias    
Carl, Michael    
Fleischmann-Müssig, Birgit    
Hock, Klaus    
Hörnig, Joachim    
Hörnig, Wolfgang    
Hospes, Xena    
Kempf, Bernhard    
Kroschewski, Michael    
Kutz, Caroline   erscheint während nö Begrüßung 
Menig, Christian    
Menig, Hermann    
Oswald, Richard   erscheint während TOP 80 
Richter, Heinz   erscheint während TOP 78.2 
Riedmann, Mario   erscheint während nö Begrüßung 
Riedmann, Susanne    
Rinno, Susanne    
Schneider, Renate    
Seidel, Holger    
Wagner, Burkhard    
Wiesmann, Eva-Maria    

Ortssprecher Zimmern 

Riedmann, Georg    
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Behindertenbeauftragter 

Beutner, Lars    

Seniorenbeauftragte 

Dürr, Andrea    

Schriftführer/in 

Laumeister, Sabine    

Verwaltung 

Burk, Andreas    
Hartmann, Barbara    
Wanschura, Kathrin    

 
 
 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder des Stadtrates 

Harth, Martin    
Hoh, Florian    
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Erster Bürgermeister Thomas Stamm eröffnet um 19:18 Uhr die öffentliche 07. Sitzung des 
Stadtrates. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschluss-
fähigkeit des Stadtrates fest. 
 
Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.  
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
82 Protokollgenehmigung  

 
Auf Rückfrage des Vorsitzenden werden keine Einwände gegen das Protokoll zur 05. öffentli-
chen Stadtratssitzung vom 26.03.2026 vorgebracht. Dieses gilt somit als konkludent genehmigt.  
 
  
 
83 Vergaben öffentlich  

 
83.1 Vergabe öffentlich; Altes Pfarrhaus; Planungsauftrag Gebäude  

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die nachstehende in der vorangegangenen nichtöffentlichen Sit-
zung erläuterte Vergabe: 
 

• Altes Pfarrhaus 
Planungsauftrag Gebäude 
Leistungen nach HOAI, Lph. 1-9, stufenweise Beauftragung, 
hier zunächst Vergabe der Leistungsphasen 1+2 
Gruber | Hettiger | Haus, 97828 Marktheidenfeld 

 
einstimmig beschlossen Ja 23  Nein 0   
 
 
 
83.2 Vergabe öffentlich; Altes Pfarrhaus; Planungsauftrag Freianlagen  

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die nachstehende in der vorangegangenen nichtöffentlichen Sit-
zung erläuterte Vergabe: 
 

• Altes Pfarrhaus 
Planungsauftrag Freianlagen 
Leistungen nach HOAI, Lph. 1-9, stufenweise Beauftragung, 
hier zunächst Vergabe der Leistungsphasen 1+2 
Toponeo Landschaftsarchitekten, 97775 Burgsinn 

 
einstimmig beschlossen Ja 23  Nein 0   
 
 



 

07. Sitzung des Stadtrates vom 23.04.2026 Seite 5 
 

83.3 
Vergabe öffentlich; Lermann-Areal und Umfeld,  
Strukturplanung mit Testentwürfen 

 

 
Am Rande der Altstadt von Marktheidenfeld steht seit Jahren das Areal des ehemaligen Kauf-
hauses Lermann leer. Die Hauptgebäude an der B 8 (Luitpoldstraße) sind sehr stadtbildprä-
gend. Bisherige Überlegungen zur Projektentwicklung sind nicht weitergeführt worden. 
 
Deshalb soll aus dem Blickwinkel einer nachhaltigen und stadtstrukturell sinnvollen Stadtent-
wicklung eine städtebauliche Studie als Strukturplan ausgearbeitet werden, um die Potenziale 
und Optionen aufzuzeigen und zu bewerten. 
 
Auf dem angrenzenden Bereich zwischen Echterstraße und Friedenstraße sind ebenfalls weit-
gehende Entwicklungen zu erwarten, zumal mehrere Gebäude bereits abgebrochen wurden. 
 
Ebenso stellt der alte Festplatz, derzeit als Parkplatz genutzt, ein Entwicklungspotenzial dar. 
 
Da diese drei Teilbereiche in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen und sich die 
Entwicklung wechselseitig beeinflussen kann, soll sich der Strukturplan auf den Gesamtbereich 
(Plangebiet) beziehen. 
 

 
Plangebiet (blaue Umrandung) 
 
Für dieses Plangebiet (ca. 3 ha) soll ein städtebaulicher Strukturplan ausgearbeitet werden. 
 
Das Vorgehen basiert auf einem strukturierten Bearbeitungsprozess mit einer Abfolge von Pla-
nungsschritten (Analyse/Schema-Testentwürfe, Konzeption mit Vertiefung von Testentwürfen, 
Finalisierung und Empfehlungen). Es ist ein Zeitraum von rund sechs Monaten vorgesehen. 
 
Im Zuge der Bearbeitung sollen zunächst städtebauliche Testentwürfe in Alternativen erarbeitet, 
im Stadtrat besprochen, vertieft und daraus eine Vorzugsvariante entwickelt werden. 
 
Es ist beabsichtigt, im Mai 2026 mit der Bearbeitung zu beginnen, so dass im Okto-
ber/November 2026 die Ergebnisse erörtert werden können. 
 
Es wird vorgeschlagen, dass die Stadt Marktheidenfeld eine begleitende Projektgruppe aus 
Verwaltung, Bürgermeister, ggf. Fördermittelgeber o. a.) installiert, die regelmäßig tagt. Die 
Teilnehmer werden zu Beginn festgelegt. 
Es wird weiter vorgeschlagen den Auftrag für o. g. Leistungen nach Vorlage eines positiven 
Förderbescheides bzw. der Zustimmung zum Maßnahmenbeginn durch den Fördergeber, an 
das Büro Albert Speer + Partner aus Frankfurt zu vergeben. 
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Bauamtsleiter Burk erläutert zur Strukturplanung. Erster Bürgermeister Stamm ergänzt, die 
Stadt sei nicht Eigentümer aller Grundstücke. Man wolle ergebnisoffen Ideen entwickeln.  
 
 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Auftrag für eine Strukturplanung mit Testentwürfen 
an das Büro AS+P Albert Speer + Partner GmbH nach Vorliegen eines Förderbescheides 
bzw. der Zustimmung zum Maßnahmenbeginn durch die Regierung von Unterfranken zu 
erteilen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 23  Nein 0   
 
 
 

84 
Bauleitplanung; Aufstellungsbeschluss für das Gebiet zwischen  
Echterstraße und St. Josefs-Kirche 

 

 
Für den Bereich zwischen der Luitpoldstraße und der katholischen Pfarrkirche soll die im Gel-
tungsbereich vorhandene bauliche Struktur neu gefasst, festgeschrieben und ein städtebauli-
ches Vorkonzept (Strukturplanung mit Testentwürfen) unter Einbeziehung der Grundstücksei-
gentümer durch das Büro Albert Speer + Partner aus Frankfurt am Main erstellt werden. Zu 
diesem Zweck ist es erforderlich, einen Aufstellungsbeschluss für den im Anschluss zu erstel-
lenden Bebauungsplan zu fassen. Der Geltungsbereich lautet wie folgt: 
 

 
 

Fl.-Nrn. 7789/1, 7789, 7790, 7785/1, 7785, 7786, 7787, 7788, 7568/4 (Teilfläche) und 7769, alle 
Gemarkung Marktheidenfeld 
 
2. Bürgermeister Christian Menig wiederholt, die Stadt sei nicht Eigentümer des gesamten Are-
als, sondern von ca. einem Drittel der zu betrachtenden Flächen. Man wolle jetzt das Verfahren 
anstoßen zur Entwicklung des gesamten Areals.  
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Fraktionsvorsitzender Richter ergänzt, mit Vorliegen eines Bebauungsplans könne man sich mit 
künftigen Interessenten besser abstimmen.  
 
 
Beschluss: 
 
Dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan mit dem Geltungsbereich folgen-
der Flurstücke 7789/1, 7789, 7790, 7785/1, 7785, 7786, 7787, 7788, 7568/4 (Teilfläche) und 
7769, alle Gemarkung Marktheidenfeld, wird zugestimmt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 23  Nein 0   
 
 
 

85 
Bauleitplanung; Grundsatzbeschluss bzgl. Bauturbo zum  
Bebauungsplan Märzfeld 

 

 
In der Stadtratssitzung am 02.10.2025 wurde den Bauwerbern im Wohnbaugebiet Märzfeld im 
Stadtteil Altfeld im Zuge der sog. „Bauleitplanung light“ eine Befreiung im Hinblick auf die im 
Bebauungsplan festgesetzten Wandhöhen in Aussicht gestellt. Nach intensiver Beratung wurde 
im Gremium angeregt, dass eine Wandhöhe von bergseits maximal 6,0 m und talseits maximal 
6,50 m städtebaulich durchaus verträglich sei. Dieser Einschätzung schließt sich die Verwaltung 
an. 
 
Zwischenzeitlich liegen zudem die Rahmenbedingen für den ins Leben gerufenen „Bauturbo“ 
fest, welcher im Bezug auf das Baugebiet Märzfeld dahingehend Anwendung finden kann, dass 
die erforderlichen Befreiungen von der Wandhöhe über das Baugesetzbuch gem. § 31 Abs. 3 
für mehrere Bauvorhaben erteilt werden kann und die Gemeinde dann nicht nur das gemeindli-
che Einvernehmen gem. § 36 BauGB, sondern auch ihre Zustimmung gem. § 36 a BauGB er-
teilen muss (Auszug aus § 36 a BauGB: Die Gemeinde erteilt die Zustimmung, wenn das Vor-
haben mit ihren Vorstellungen von der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung vereinbar 
ist.).  
 
Anzumerken ist hier jedoch, dass jedes einzelne Bauvorhaben bzw. dessen Befreiungen von 
der Wandhöhe durch den Stadtrat entschieden werden müsste, was wiederum den „Bauturbo“ 
zeitmäßig ausbremst. Ein Freistellungsverfahren scheidet schon allein aufgrund der notwendi-
gen Befreiungen aus.  
Somit wäre es hilfreich und sinnvoll, die Verwaltung zu bevollmächtigen, Bauvorhaben, welche 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes Märzfeld einhalten und nur im Hinblick auf die zuläs-
sige Wandhöhe eine Befreiung benötigen (selbstverständlich nur im Rahmen der o. g. Vorga-
ben), verwaltungsintern behandeln zu können.  
 
Das Gremium erörtert zum Passus „in Aussicht gestellt“ im ersten Absatz des Beschlussvor-
schlags.  
 
Beschluss: 
 
1. Im Zuge des sog. „Bauturbos“ wird den Bauwerbern des Baugebiets Märzfeld eine 

Befreiung von der festgesetzten Wandhöhe bis zu einer max. Wandhöhe von 6,0 m 
bergseits und 6,50 m talseits in Aussicht gestellt. 
 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Bauvorhaben, die ansonsten die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Märzfeld einhalten und lediglich eine Befreiung bezüglich der 
Wandhöhe im o. g. Rahmen benötigen, verwaltungsintern zu behandeln. 

 
einstimmig beschlossen Ja 23  Nein 0   
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86 
Datenschutz und Informationssicherheit;  
interkommunale Zusammenarbeit ab 2027 

 

 
Hintergrund & Ausgangslage 
Die Kommunen der ILE Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld e. V. arbeiten seit 2020 im 
Bereich Informationssicherheit und seit 2021 im Bereich Datenschutz eng zusammen. Auf 
Grundlage des Bayerischen Digitalgesetzes wurde ein gemeinsames Informationssicherheits- 
und Datenschutzmanagementsystem aufgebaut. Dieses orientiert sich an den Standards VdS 
10000 und VdS 10010 und stellt sicher, dass die gesetzlichen Anforderungen – insbesondere 
aus Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Bayeri-
schem Datenschutzgesetz (BayDSG) – eingehalten werden. Die Zusammenarbeit hat sich be-
währt und ermöglicht es, gesetzliche Anforderungen effizient und einheitlich umzusetzen. 
 
Die Zusammenarbeit umfasst folgende Kommunen und Einrichtungen: Markt Triefenstein, Stadt 
Marktheidenfeld, Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Gemeinde Birkenfeld, Gemeinde 
Bischbrunn, Gemeinde Erlenbach, Gemeinde Esselbach, Gemeinde Hafenlohr, Markt Karbach, 
Gemeinde Roden, Stadt Rothenfels, Gemeinde Urspringen, Schulverband Bischbrunn, Schul-
verband Hafenlohr, Schulverband Karbach, Schulverband Urspringen, Schulverband Mittel-
schule, Abwasserzweckverband Esselbach, Wassergruppe Marktheidenfeld sowie die Kommu-
nale Allianz Marktheidenfeld e. V. 
 
In den beteiligten Verwaltungen werden Daten von über 30.000 Bürgerinnen und Bürgern sowie 
rund 1.000 Beschäftigten verarbeitet. Ein verantwortungsvoller und sicherer Umgang mit diesen 
Daten ist daher von zentraler Bedeutung.  
Durch die gemeinsame Organisation und Vergabe entstehen deutliche Vorteile: geringer Ver-
waltungsaufwand, einheitliche Strukturen und Prozesse, Kosteneinsparungen und voraussicht-
lich 30-40 % gegenüber Einzelvergaben.  
Diese Einsparungen ergeben sich insbesondere in den Bereichen Dokumentation, Abstimmung, 
Schulung und organisatorische Umsetzung. 
 
Gegenstand der Leistung 
Ziel der Maßnahme ist die bestehende Zusammenarbeit im Bereich Datenschutz und Informati-
onssicherheit fortzuführen und weiter zu stärken. Hierfür sollen die Aufgaben des Datenschutz-
beauftragten (DSB) sowie des Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) einschließlich ihrer 
Stellvertretungen weiterhin an eine externe Fachstelle vergeben werden. So kann ein dauerhaft 
hohes Sicherheits- und Datenschutzniveau gewährleistet werden. Diese übernehmen die Be-
treuung und Weiterentwicklung der Bereiche Datenschutz und Informationssicherheit für alle 
beteiligten Kommunen.  
 
Informationssicherheit 
Der externe Informationssicherheitsbeauftragte unterstützt die Verwaltungen dabei, ein ange-
messenes Sicherheitsniveau zu gewährleisten und weiterzuentwickeln. Dies umfasst insbeson-
dere: 
- Strategische und organisatorische Beratung 
- Risikomanagement 
- Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen und -richtlinien 
- Incident- und Notfallmanagement 
- Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden 
- Audits, Kontrollen und Compliance 
- Umsetzung aktueller gesetzlicher Anforderungen (z. B. KI-Verordnung) 
 
Datenschutz 
Der externe Datenschutzbeauftragte stellt sicher, dass die gesetzlichen Datenschutzvorgaben 
eingehalten werden und unterstützt die Verwaltungen im laufenden Betrieb. Zu den Aufgaben 
gehören unter anderem: 
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- Beratung der Verwaltungen und Mitarbeitenden 
- Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften 
- Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden und betroffene Personen 
- Sicherstellung der Dokumentations- und Nachweispflichten 
- Betreuung von Datenschutzvorfällen 
- Durchführung und Begleitung von Datenschutz-Folgeabschätzungen 
- Fortschreibung der Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten 
- Organisation und Weiterentwicklung des bestehenden Datenschutzmanagements 
 
Umsetzung 
Die ILE Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld e. V. führt die gemeinsame Ausschreibung 
für alle beteiligten Kommunen und Verbände durch. 
Die Beauftragung wird durch die Stadt Marktheidenfeld erfolgen und ist für vier Jahre vorgese-
hen, mit der Möglichkeit einer zweimaligen Verlängerung um jeweils ein Jahr. 
 
Kosten 
Die Kosten werden gemäß dem bisherigen Kostenverteilungsschlüssel nach Einwohnerzahlen 
auf die beteiligten Verwaltungen verteilt. 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf circa 80.000 € netto pro Jahr. Bei einer 
Verteilung nach Einwohnerzahlen ergeben sich aktuell folgende jährliche Kosten: 
 

 Einwohner Kostenverteilung netto brutto 

VGem Marktheidenfeld 15.027 49,14% 39.313,25 €    46.782,77 €  

Stadt Marktheidenfeld 11.366 37,17% 29.735,44 €    35.385,17 €  

Markt Triefenstein 4.186 13,69% 10.951,31 €    13.032,05 €  

 
 
Beschluss: 
 
Die Stadt Marktheidenfeld beteiligt sich weiterhin an der gemeinsamen Beauftragung 
eines externen Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragten einschließlich 
Stellvertretung für eine Laufzeit von vier Jahren mit der Option auf zweimalige Verlänge-
rung um jeweils ein Jahr. 
 
Die Ausschreibung wird zentral von der ILE Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld e. 
V. durchgeführt. Die Stadt Marktheidenfeld wird den Auftrag vergeben. 
Die anfallenden Kosten werden entsprechend der Einwohnerzahlen auf die beteiligten 
Verwaltungen (Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Stadt Marktheidenfeld, Markt 
Triefenstein) umgelegt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 23  Nein 0   
 
 
 

87 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung  
der Stadt Marktheidenfeld; Neuerlass 

 

 
Gemäß der Mitteilung des bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
ist die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung aufgrund von Auswirkungen 
der Preisangabenverordnung anzupassen.  
Regelungen von Netto-Benutzungsgebühren zuzüglich der gesetzlich geschuldeten Umsatz-
steuer sind nicht zulässig. Die Formulierung für Beiträge und Kostenerstattungsansprüche zu-
züglich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer kann beibehalten werden. 
Die entsprechenden Änderungen wurden in der Satzung vorgenommen. 
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Auf Rückfrage bestätigt der Vorsitzende, es handele sich bei den Änderungen in der Satzung 
nicht um Gebührenerhöhungen, sondern lediglich die Einarbeitung von Brutto-
Benutzungsgebühren. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung wird wie vorgelegt (Anla-
ge 1 zum Protokoll) zum 01.05.2026 neu erlassen.  
 
einstimmig beschlossen Ja 23  Nein 0   
 
 
 

88 
Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und  
andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren; Neuerlass 

 

 
Die bestehende „Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leis-
tungen gemeindlicher Feuerwehren“ der Stadt Marktheidenfeld vom 19.12.2024 wurde samt 
Anlage überarbeitet und soll neu erlassen werden.  
 
Die im Prüfbericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV) aus November 
2025 enthaltenen Hinweise und Beanstandungen zur bisherigen Satzung samt Anlage wurden 
in die Neufassung eingearbeitet; damit sind diese Beanstandungen behoben. 
 
Die Streckenkosten der Fahrzeuge sowie die Kosten je Ausrückestunde wurden auf Basis der 
durchschnittlichen jährlichen Einsatzfahrleistungen (in km) und Ausrückestunden (in Stunden) 
neu kalkuliert. Als Datengrundlage diente eine Selektion aus dem Einsatzmanagementsystem 
(EMS) über den Zeitraum 2023 – 2025 (Durchschnittswerte). 

• Für Altfeld und Marktheidenfeld werden diese Echtwerte der vergangenen drei Jahre (ge-
rundet auf 50 km/Stunden aus Praktikabilitäts- und Transparenzgründen) zugrunde gelegt, 
da sie eine realistische Einsatzbelastung abbilden und damit aussagekräftige, repräsentati-
ve Werte sind. 

• Für die anderen Ortsteile (Glasofen, Marienbrunn, Michelrieth, Zimmern) werden wegen 
sehr geringer jährlichen Einsatzfahrleistung und -dauer, die zu unverhältnismäßig hohen 
Sätzen (teilw. Vervielfachung zu den früheren Werten) führen würden, die aktuellen Pau-
schalsätze (Stand 2020) des Bayerischen Gemeindetags herangezogen.   

 
Für das neu beschaffte Fahrzeugs HLF 20 Altfeld erfolgt die Kalkulation in Anlehnung an das 
Vorgängerfahrzeug LF 16/12, da für das neue Fahrzeug noch keine ausreichend belastbaren 
Erfahrungswerte für mehrere Jahre vorliegen. 
 
In Abstimmung mit den Gerätewarten wurden bei den Servicekosten (Nr. 4) der Preis für „Wa-
schen und Druckprüfung je Schlauch B,C,D“ von 12,50 € auf 13,00 € erhöht und die Reinigung 
sowie Trocknung von Übungs-CSA-Anzüge mit einem Preis von 95,00 € neu aufgenommen. 
 
Die Pauschale unter Nr. 6 „Sonstige als Pauschale angesetzte Leistungen“ in Höhe von 350,00 
€ für ausgelöste Fehlalarme einer privaten Brandmeldeanlage wurde gestrichen; sie werden 
künftig wieder nach den tatsächlich entstandenen Kosten abgerechnet. Grund hierfür ist die 
Tatsache, dass Marktheidenfeld mit den Ortsteilen über zu viele unterschiedliche Objekte (In-
dustrie/Gewerbe, Altenheime, …) verfügt und eine Pauschale daher keinen Sinn macht. Die 
Streichung der Pauschale ist ebenfalls eine Empfehlung des Bayerischen Gemeindetags. 
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Beschluss: 
 
Die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen 
gemeindlicher Feuerwehren samt Anlage wird wie vorgelegt (Anlage 2 zum Protokoll) 
zum 01.05.2026 neu erlassen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 23  Nein 0   
 
 
 
89 Informationen  

 
Erster Bürgermeister Stamm lädt ein zur konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrats am 
12.05.2026 um 18:00 Uhr. Auf der Tagesordnung stehe die Vereidigung der neu gewählten 
Stadträte, die Wahl des/der Bürgermeister-Stellvertreter, die Festlegung der Ausschüsse sowie 
die Beratung über die geänderte Geschäftsordnung und die Hauptsatzung.  
 
Er lädt weiter ein zur Feier des 50jährigen Jubiläums der Eingemeindung von Altfeld, Michel-
rieth und Oberwittbach am 03.05.2026. 
 
  
 
89.1 Information; Baugebiet Märzfeld  

 
Im Baugebiet Märzfeld sind 41 Bauplätze entstanden. Im Rahmen des aktuellen Reservie-
rungsverfahrens konnten bereits drei Bauplätze mit Notarvertrag verkauft werden. Neun weitere 
Bauplätze sind reserviert und werden in naher Zukunft verkauft. Darüber hinaus hat eine Be-
werberin Interesse gezeigt, aber noch keinen konkreten Bauplatz bestätigt. Ein weiterer Inte-
ressent meldet sich wieder. 
 
Noch bis Ende des Jahres können Bewerbungen und Reservierungen über die Internetplattform 
BAUPILOT vorgenommen werden. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, sich direkt 
an die Liegenschaftsverwaltung zu wenden. 
 
Über das Ratsinformationssystem wird eine PowerPoint-Präsentation zur Verfügung gestellt. 
 
  
 
89.2 Information; LED-Umrüstung  

 
Im Haushalt 2026 sind Mittel für Klimaschutzmaßnahmen in Form von Umrüstung von alter 
energieintensiver Beleuchtung auf neue energiesparende LED-Technik enthalten. Folgende 
Maßnahmen sind momentan in der Umsetzung bzw. geplant: 
1. Umrüstung von Straßenleuchten 

Derzeit sind im Stadtgebiet bereits rund 58 % der Straßenleuchten auf LED- Beleuchtung 
umgerüstet. Angebote für weitere Umrüstungen auf LED sind angefragt und liegen teilweise 
bereits vor. 

2. Umrüstung Beleuchtung in Buswartehäuschen 
Die bisherigen Leuchtmittel in den Buswartehäuschen mit einer Leistung von 70 W, die be-
reits zum großen Teil ausgefallen sind, werden durch LED-Leuchten mit 40 W ersetzt, was 
bei 18 Leuchten einer jährlichen Energieeinsparung von rund 2.200 kWh entspricht.   

3. Umrüstung Beleuchtung im Rathaus 
Durch eine Umrüstung der rund 320 Leuchten im Rathaus auf LED-Technik könnte eine 
Energieeinsparung bis zu 60 % erreicht werden. Es werden momentan verschiedene Vari-
anten des Austausches geprüft. 
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Die vorgenannten Sachverhalte werden aufgearbeitet und dem Stadtrat nach Genehmigung 
des Haushaltes zur Entscheidung vorgelegt. 
 
  
 
89.3 Aktuelles aus dem Stadtmarketing  

 
Die Abteilung 5 informiert über aktuelle Termine: 

• 24.04., 19 Uhr: Ausstellungseröffnung im Franck-Haus: Kopfkino 

• 30.04./01.05. Maibaumaufstellungen in den Stadtteilen  

• 01.05., ab 10 Uhr: Musik in den Mai mit den Marktheidenfelder Musikanten auf dem Markt-
platz, Bewirtung durch die Freiwillige Feuerwehr  

• 03.05.: Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag 
In seiner Sitzung am 15.01.2026 hat der Stadtrat die Vorverlegung der Öffnungszeiten der 
Geschäfte um eine Stunde beschlossen. 
Dieser Beschluss tritt erstmals in Kraft. Die Öffnungszeiten am Maimarkt sind wie folgt: 
10 bis 17 Uhr: Warenmarkt in der Innenstadt 
12 bis 17 Uhr: teilnehmende Geschäfte geöffnet 
Der Warenmarkt findet wieder in der Innenstadt statt. Die Abteilung Stadtmarketing hat ein 
umfangreiches Rahmenprogramm organisiert. 

• 08.05., 17 Uhr: Start der Reihe „Musik zum Feierabend“ auf dem Marktplatz, Live-Musik mit 
der Triefensteiner Combo Classic, Bewirtung: Elternbeirat Kita Lohgraben 

• 09.05., 10:30 bis 12:30 Uhr: Musikschule zum Kennenlernen in der städtischen Musikschu-
le, Würzburger Str. 12 

 
  
 
90 Anfragen  

 
90.1 Märzfeld; Verkehrssituation  

 
Stadtrat Adam fragt nach, ob das Baugebiet Märzfeld in die bereits bestehende Tempo-30-Zone 
integriert werde und fragt weiter nach der Vorfahrtsregelung.  
Erster Bürgermeister Stamm sagt entsprechende Informationen zu.  
 
  
 
91 Dank an ausscheidende Stadträte  

 
Erster Bürgermeister Stamm verabschiedet die aus dem Gremium ausscheidenden Stadträte 
Michael Carl/CSU, Martin Harth/SPD, Klaus Hock/proMAR, Florian Hoh/proMAR, Fraktionsvor-
sitzenden Wolfgang Hörnig/CSU, Fraktionsvorsitzende Xena Hospes/Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN, Fraktionsvorsitzenden Hermann Menig/SPD, Susanne Riedmann/CSU, Eva-Maria Wies-
mann/Bündnis 90/DIE GRÜNEN.  
Er verabschiedet Ortssprecher Georg Riedmann, welcher ab dem 01.05.2026 als Stadtrat dem 
neuen Gremium angehören wird, sowie den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten Lars 
Beutner.  
 
Herr Stamm dankt dem gesamten Stadtrat für die in den vergangenen sechs Jahren geleistete 
Arbeit zum Wohl der Stadt Marktheidenfeld und erinnert an den Beginn der Stadtratsperiode mit 
Coronamaßnahmen, Gesichtsmasken und sonstigen Einschränkungen.  
 
Er kündigt eine Ehrungsfeier im Juli 2026 an. Er dankt allen Räten, dem Ortssprecher und den 
Beauftragten nochmals für die gute Zusammenarbeit und verweist auf die verteilten Erinne-
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rungsmünzen. Herr Stamm dankt auch der Verwaltung für die Unterstützung und Sitzungsvor-
bereitung in den vergangenen sechs Jahren. 
 
  
 
92 Dank der Bürgermeister-Stellvertreter  

 
2. Bürgermeister Christian Menig und 3. Bürgermeisterin Susanne Rinno danken Erstem Bür-
germeister Stamm für seinen unermüdlichen Einsatz während der Stadtratsperiode und über-
geben ein Präsent.  
 
Herr Stamm dankt seinen Stellvertretern und lädt alle Anwesenden – auch im Namen der aus-
scheidenden Stadträte – zu einem kleinen Umtrunk anlässlich seines Geburtstags und zum 
Imbiss anlässlich des Ausscheidens verschiedener Stadträte aus dem Gremium im Anschluss 
an die öffentliche Sitzung ein.  
 
  
 
 
 
 
Erster Bürgermeister Thomas Stamm schließt um 20:12 Uhr die öffentliche 07. Sitzung des 
Stadtrates. 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Stamm    Sabine Laumeister 
Erster Bürgermeister    Schriftführer/in 
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Anlage 1 zum Protokoll vom 23.04.2026 
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Anlage 2 zum Protokoll vom 23.04.2026 
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